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INSTRUKTION VON STADT UND AMT ZUG AUF DIE GEMEINEIDG. TAGSATZUNG

NACH BADEN [VOM 24 . SEPTEMBER 1679]
EA VI 1, 1107 - 1109

Gesandte : Beat Jakob I . Zurlauben , Ritter , Landeshauptmann,
Oberstfeldwachtmeister , Ammann; Johann Weber , Land¬
vogt , Rat

[1 . ] Beim franz . König [Ludwig XIV . ] könne man wegen des Baus
der Festung Hüningen nicht anders , als wie bisher geschehen,
intervenieren . Wie man aus vielen Beispielen im In - und
Ausland ersehen könne , lasse sich hiebei kein Territorial¬
herr etwas vorschreiben . Zudem habe man von franz . Seite

weniger Gefahren als von anderswo zu befürchten . ·*"
[2 . ] Die Gesandten mögen in Erfahrung bringen , was zu Konstanz

und Rheinfelden der Befestigungen halber geschehen sei.
[3 . ] Die "Starianten " soll man aus dem Lande verweisen und ihnen

den Zugang zur Eidgenossenschaft verwehren.



[4 . ] Die Gesandten , die nach Burgund gereist seien , sollen ihre

Kosten selber tragen . Sei dies nicht zumutbar , dann müssten

die Orte dafür aufkommen , welche die Ehre hatten , die Abge¬

ordneten zu stellen.

Landschreiber [Niklaus ] Andermatt
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